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Grgan des Schweizerischen Iorstvereins

?"7. IaHrgarrg Dezember 1936 Wummer 1?>S

50 Zahre eidgenössische Gesetzgebung.

Referat, gehalten an der Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins
in Schaffhausen am 16. August 1926, von Forstmeister A. v. Seuttcr, Bern.

(Schluß.)

0. Vas zweite eidgenössische Horftgesetz von ZYVZ.

Dasselbe ist gegliedert nach den Abschnitten:
I. Allgemeine Bestimmungen.

II. Organisation.
III. Oeffentliche Waldungen.
IV. Privatwaldungen.
V. Erhaltung und Vermehrung des Waldareals.

VI. Nähere Festsetzung der Bnndesbeiträge.
VII. Zwangscnteignung.
VIII. Strafbestimmungen.

IX. Uebergangs- und Schlußbestimmungen.

Nachdem ich Ihnen eine ins einzelne gehende Darstellung des

Inhaltes des Gesetzes von .1876 gegeben habe, das den Beginn der

Forstgesetzgebung des Bundes bildet, unserer Zeit aber bereits ferner

liegt, will ich Ihnen, die sozusagen täglich mit der Anwendung der

neuen Forstgesetzgebung zu tun haben, die detaillierte Aufzähliyig
ihres Inhaltes ersparen und mich darauf beschränken, die Erwei-

terungen und Unterschiede zu nennen, welche das zweite Gesetz gegen-
über dein ersten aufweist.

Dieses neue Gesetz vom 11. Oktober 1902 trat, wie bereits er-

wähnt, am 1. April 1993 in Kraft. Damit fielen die im vorher-
gehenden Titel: „Vorgeschichte des Gesetzes von 1992" genannten
transitorischen Vorschriften dahin. Sie haben ihres rein Polizei-

lichen Charakters halber viel Unwillen und manche Prozesse veran-

laßt und arbeiteten der Durchführung des neuen Gesetzes übel vor.
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indem sie eine Kategorie von Nichtschutzwaldnngen unter Aufsicht

stellten, die vom Gesetz selbst nach vier Jahren wieder freigegeben
wurden. Die Kantone waren verpflichtet, nach Abschnitt I
„Allgemeine Bestimmungen" eine neue Ausscheidung der

Schutzwaldungen vorzunehmen, auf welche die Holzschlagspolizei

für die Zukunft eingeschränkt wurde, soweit sie in Privatwäldern
auszuüben war. Die Erweiterung der Bundesgesetzgebung bestund

also nicht bloß in der Ausdehnung auf die ganze Schweiz, sondern

sie betraf auch gewisse Kategorien von Waldflächen, die ihr bis
dahin nicht unterstellt waren, wie die Weidwälder oder Wytweiden;
die Schutzwälder erfuhren durch die neue Ausscheidung eine be-

deutende Vergrößerung, auch wurde die Trennung zwischen öffent-
lichem und privatem Waldbesitz viel konsequenter durchgeführt, als

unter dem früheren Gesetz.

Der A b s ch nitt II. „Or g a nis atio n" erweitert sich gegen-
über den Bestimmungen von 1876 nicht nur territorial, sondern auch

durch die Forderung des eidgenössischen Wahlbarkeitszeugniises für
die höheren Forstbeamten und die Zuerkennung von Bundesbeiträgen
an die Besoldung und Nnfallentschädigung des höheren und unteren

Forstpersonals.

Abschnitt III. „Ocffentliche Waldungen" erweitert
und präzisierr die Bestimmungen von 1876 über Vermarchung, Ver-
Messung, Betriebsregnlierung und Ablösung waldschädlicher Dienst-
barkeiten, fixiert die Kosteuverteilung der Triangulation zwischen

Bund und Kantonen, stellt für die Bewirtschaftung der Schutzwälder
den Grundsatz der Anpassung an den Schutzzweck, für diejenige der

Weidwaldungen die Vorschrift der Ermittlung und Erhaltung des

Bestockungsprozentes auf und eröffnet endlich Bundesbeiträge für
Wegbauten, und andere ständige Einrichtungen für den Holztransport.

Abschnitt IV. „P r i v a t w a l d u n g e n". Hier ist neu für
alle diese Waldungen neben der territorialen Ausdehnung Artikel 26

betreffend Zusammenlegung zu gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und

Benutzung, für die Schutzwälder das Kahlschlagvcrbot und die For-
derung aus Erhaltung der Bestockung der Weidwälder.

Abschnitt V. „Erhaltung und Vermehrung des
Wald are als". Das Verbot der Verminderung des Waldareals
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ist aus dia ganze Schweiz ausgedehnt und die Bestimmungen betres-

fend Ausreutungen und Aufforstung von Schlagflächen und Blößen
sind eingehender gefaßt. Neu erscheinen Artikel 37 und 38, wonach

Bund und Kantone Beiträge zu leisten haben an die Gründung,
den Schutz und durch höhere Gewalt verursachten Unterhalt von
Schutzwäldern, sowie an damit verbundene Entwässerungen und

Verbaue: ebenso Artikel 39, welcher dem Bund die Befugnis erteilt,
eine Anstalt für Gewinnung von Waldsamen zu errichten, oder die

Errichtung und den Betrieb einer solchen zu unterstützen.

Abschnitt VI. „Nähere Festsetzung der Bundes-
beitrüge". Während das Gesetz von 1876Bundesbeiträge nur an

Forstkurse, neue Waldanlagen im Forstgebiet und Aufforstungen
in Schutzwäldern vorsah, enthält dieser Abschnitt zudem die Beiträge
an die Besoldungen und Taggelder sowie an die Unfallversicherung
des Forstpersonals, an die Kosten der Triangulation, an den Boden-
erwerb für Anlage neuer Schutzwälder und an den Bau von Ab-
fuhrwegen und sonstigen ständigen Einrichtungen für den Holz-
transport.

Abschnitt VII. „Z w a n g s e n t ei g n u n g". Die Zwangs-
enteignnng nach Artikel 16, 21, 25, 27, 36 und 38 hat nach kanto-

nalem Recht zu erfolgen. Ueber die Pflicht zur Abtretung oder Ab-
lösung entscheidet die zuständige kantonale Behörde, wogegen an
den Bundesrat reknrriert werden kann.

A b s ch nit t VIII. „S t r a f b e st i m m u n g e n". Dieselben ent-

halten in Artikel 46 neue Bußen für Beschädigung und Zerstörung
von trigonometrischen Signalen und für Unterlassung von Dienst-
barkeits- und Berechtignngsablösungen innert gegebener Frist. Die
übrigen, schon im Gesetz von 1876 fixierten Bußen erleiden teilweise

etwelche Erhöhung.

Abschnitt IX. „Uebergangs- und Schlußbestim-
mnngen". Auch hier wurde trotz den 1898 bis 1962 gemachten

schlechten Erfahrungen nicht Umgang genommen von dem transi-
torischen Verbot der Kahlschläge in allen Privatwäldern bis nach

anerkannter Ausscheidung der Schutz- und Nichtschutzwälder. Aus
die widrigen und unzukömmlichen Folgen solcher vorübergehender
Verbote ist bereits aufmerksam gemacht worden.
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Unter dem Einfluß der Kriegszeit, welche nus der Schweiz ein

Holzexportland gemacht, die bisherige Unterbilanz in Holz in eine

Ueberbilanz verwandelt, die Holzpreise in die Höhe getrieben und

der Holz- und Waldspekulation Tür und Tor geöffnet hatte, unter-
stellte der Bundesrat, gestützt auf seine Kriegsvollmachten am 23. Fe-
bruar 1917 die privaten Nichtschutzwälder neuerdings der Holzschlag-

Polizei und mit Beschluß vom 20, April gleichen Jahres erhöhte er

die Bußen für verbotene AbHolzungen auf Fr, 10 bis Fr- 50 für
jeden Festmeter. Diese beiden zu spät gekommenen Kriegsverfügun-

gen wurden nach Aufhebung der außerordentlichen Vollmachten des

Bundesrates am 22. Januar 1924 zurückgezogen, nachdem die

Bundesversammlung unterdessen am 5. Oktober 1923 die Revision
der Artikel 30 und 46, Ziffer 7 des Forstgesetzes von 1902 beichlos-

sen hatte, wonach „Kahlschläge und Holznutznngen, die in ihren

Wirkungen Kahlschlägen nahe kommen in Hochwaldungen nur mit

Bewilligung der kantonalen Behörden gestattet sind" und die Bußen

auf verbotenen Abholznngen auf Fr. 5—Fr. 20 für jeden Festmeter

normten werden. Das erneute Kahlschlagverbot wurde versüßt

durch die Zuerkennung der Bundesbeiträge an Wege und andere

Einrichtungen für den .Holztransport auch an die privaten Nicht-

schutzwälder.

Hie? möge der EinWurf gestattet sein, daß durch diese Gesetzes-

revision eine gewisse Diskrepanz zwischen den privaten und den

öffentlichen Waldungen geschaffen wurde, indem nun das Kahlschlag-

verbot für sämtliche Privatwaldungen gilt, im öffentlichen Wald

dagegen nach Artikel 18, Alinea 7 nur für den Schutzwald, ebenso

die Beiträge an den Wegbau. In der Praxis wird allerdings die

Diskrepanz wohl meist durch den Wirtschaftsplan ausgeglichen, der

im öffentlichen Wald obligatorisch ist und seine Wirtschaftsvor-
schriften in erster Linie dem Schutzzweck anzupassen hat.

L. Ausblick.

Mit dem Bundesgesetz von 1902 ist zweifellos ein Werk ge-

schaffen worden, das schon bis heute ungemein wohltätige Folgen

für die schweizerische Waldwirtschaft gezeitigt hat und das bei rich-

tiger Anwendung noch aus längere Frist der weiteren Entwicklung
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des schweizerischen Forstwesens dienen kann, wenn die Ungunst der

Zeit seine Erneuerung Hinansschieben sollte.

Tie Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins vom

Jahr 1911 in Langenthal war allerdings anderer Ansicht, indem sie

entgegen dem Antrag Balsiger, welcher lediglich die Gleich-

stellung von Schutz- und Nichtschutzwäldern im Gesetz das heißt die

gesetzliche Fixierung des Bundesratsbeschlusses vom 23. Februar
1917 verlangte, den Antrag Schönenberg er auf Totalrevision
— lebhaft unterstützt durch OberforstinspektorDecopvet — zum
Beschluß erhob, auf Grund dessen ein Gesuch des Vereins an den

Bundesrat abging, er möge:
1. sobald es die Zeitumstände gestatten werden, die Revision des

bestehenden Gesetzes über das Forstwesen an die Hand nehmen.

2. aus alle Fälle dafür sorgen, daß sein Vollmachtsbeschlnß vom
23. Februar 1917 betreffend die Holzschläge in den privaten
Nichtschutzwaldungen dauernde Gültigkeit erhalte.

Das letztere Postulat wurde durch den Bundesbeschluß vom
5. Oktober 1923 im Sinne des Antrages Balsiger erfüllt, das

erste ist heute noch hängig.

Die Denkschrift des Forstvereins „Die Produktionssteigerung
der schweizerischen Forstwirtschaft eine nationale Pflicht", verfaßt
1919 vom leider zu früh verstorbenen Forstmeister Hefti, weist

auf den vielgestaltigen Schntzzweck sämtlicher schweizerischer Wal-
düngen, auf die vielfach mißkannte und unterschätzte Stellung der

Forstwirtschaft und ihrer Vertreter im nationalen Haushalt hin und

verlangt vermehrtes wissenschaftlich gebildetes Forstpersonal zur
direkten Bewirtschaftung der öffentlichen Wälder, Aeufnnng der

Holzvorräte zur Beseitigung der durch den Krieg und frühere Ueber-

Nutzungen verursachten Defizite auf den die höchste Zuwachsleistung
versprechenden Stand, forstliche Reservefonds, Fallenlassen des Be-

griffes „Schutzwald" im Gesetz im Sinne, der Ausdehnung auf alle

Wälder, Unterstützung der Belehrung und Aufklärung der Wald-
besitzer durch Bund und Kantone und endlich Gesetzesernenernng

im Sinne obiger Postulate und der Förderung der wirtschaft-
lichen Aufgaben des Waives.

Außerdem schlägt die Denkschrift die wirksamere Förderung der
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Zusammenlegung von Privatwaldungen zu gemeinsamer Bewirt-
schaftung und Benutzung nach Artikel 26 vor durch Aufnahme
einer Bestimmung, wonach die Mehrheit der Besitzer, welche über

mindestens die Hälfte des Grundbesitzes verfügt, die Zusammen--

legung beschließen kann, und der Bund die gesamten Kosten des

Zusammenlegungsverfahrens trägt. Diesem Begehren kommt zum
kleinen Teil schon Artikel 703 des schweizerischen Zivilgesetzes ent-

gegen, wonach durch Zustimmung von -,'z der Eigentümer mit mehr
als der Hälfte der Fläche die Zusammenlegung zu Stande kommt

und Artikel 87 des bernischeu Einführungsgesetzes zum schweiße-

rischen Zivilgesetz, der diese Kompetenz der Mehrheit der Besitzer

mit mehr als der Hälfte der Fläche verleiht. Aehnlich das Zivil-
gesetz und Forstgesetz des Kantons Zürich.

Sie wollen mir gestatten, an dieser Stelle kurz darzulegen, wie

der Kauton Bern in seinem Forstgesetz vom 20. August 1903 dem

Artikel 26 des Bundesgesetzes gerecht zu werden versuchte. Artikel 25

des bernischeu Gesetzes sieht drei Stufen von Waldbesitzergc-
n o s senscha ften vor, nämlich:

1. Für die Errichtung gemeinsamer Waldhut.
2. Für gemeinsame Anlage und Unterhalt von Waldwegen.
3. Für genossenschaftliche Bewirtschaftung und Benutzung des Wal-

des im Sinne von Artikel 26 des Bundesgesetzes.

Hutgenossenschaften sind im bernischcn Mittelland, wo sich der

Privatwald zusammendrängt, seither zahlreiche entstanden, die nach

wenigen Jahren des Einlebens vielfach auch den geuossenschaft-

lichen Bau und Unterhalt der Waldwege nach jeweiligem Jahres-

Programm in ihre Statuten aufgenommen haben und in stetiger

Vermehrung begriffen sind. Sie kommen durch Zustimmung der

Mehrheit der Besitzer mit mehr als der Hälfte der beteiligten

Waldflächc zu Stande. In einzelnen Fällen sind ihnen auch der

Staat, sowie Gemeinden und Korporationen für ihren im Peri-
meter der Genossenschaft gelegenen Wald als Genossenschafter bei-

getreten und der Oberförster funktioniert als Präsident. Er kommt

so in direkten Kontakt mit dem Privatbesitz, was wir als großen

Vorteil betrachten. Nach Artikel 26 des bernischeu Gesetzes unter-
stehen die Statuten der Prüfung, Bereinigung und Genehmigung



durch den Regierungsrat und werden damit für die nicht freiwillig
beigetretene Minderheit verbindlich. Die dritte Stufe der Waldge-
nossenschaft, das heißt die eigentliche Zusammenlegung von Privat-
Wäldern zu gemeinsamer Bewirtschaftung und Benutzung erfordert
nach Artikel 26 des Bundesgesetzes und Artikel 25 des bernischen

Gesetzes die Zustimmung sämtlicher Besitzer und ist heute nir-
gends zu Stande gekommen. Sie dürfte auch nur irr dem Falle
möglich sein, wo die Kosten des Grundbesitzes den Ertrag' über-

schreiten, das heißt wo es sich um die Aufforstung- durch Raub-
wirtschaft oder aus anderen Gründen heruntergekommenen Waldareals

handelt. Im Kanton Zürich sind bisher zwei Zusammenlegungen erfolgt.

Nach dieser kleinen Abschweifung zum Thema zurückkehrend ist

zunächst die verdienstvolle, inhaltreiche Preisschrift des schweizerischen

Forstvereins vom Jahr l922, „Richtlinien für eine Revision der Eio-
genössischen Forstgesetzgebung", verfaßt von Oberförster B a vier,
Leiter der forstwirtschaftlichen Zentralstelle in Solothurn, hervor-
zuhebeu, welche leider bisher nicht zur verdienten öffentlichen Be-

kanntgabe gelangt ist, trotzdem das Ständige Komitee 1922 in Alt-
dorf den Auftrag erhalten hat, die Frage d,er vollständigen odezr

teilweisen Veröffentlichung der Arbeit in unserer Zeitschrift zu Prüfen.

Die Preisschrift behandelt das ganze Gebiet des schweizerischen

Forstwesens, soweit es für die Gesetzgebung des Bundes und der

Kantone in Betracht fällt, ist nach Abschnitten des gegenwärtigen
Gesetzes geordnet, mit statistischem Zahlenmaterial belegt und cut-

hält eine Reihe wertvoller Gedanken und Anregungen, die einer

künftigen Beratung durch die verantwortlichen, Stellen und der

Diskussion im Forstverein und in den Kreisen der ausübenden Forst-

organe keineswegs entzogen werden und in den Archiven des Vereins

verschwinden dürfen.

Die Preisarbeit enthält, wie bereits angedeutet, Vorschläge zu-
Handen der eidgenössischen und kantonalen Forstgesetzgebung. Es
wird Aufgabe der Vo r ber atu n g sein, d i e n ichtüb er -

all leichte Scheidung der Kompetenzen zwischen
Bund und Kantonen zu treffen. — Eine eingehende Be-
sprechnng der Vorschläge von Oberförster B a vier wäre verlockend

und fällt an sich nicht aus oem Rahmen der meinem Referat gestell-
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ten Aufgabe. Dennoch muß ich mir eine solche des viel zu großcin

Umfanges wegen heute versagen.

Im Ferneren hat sich der schweizerische Forstverein seit 1902

mit folgenden, oie Forstgesetzgebung direkt oder indirekt betreffenden

Traktanden befaßt:
1904 in Brig: Diskussion über die Vollziehuugsverorduung.
1908 in Sarnen: Referate Biolley und Arnold „Die wissenschaftliche und

praktische Fortbildung der Forstbeamten.
1999 in Frauenfeld: Diskussion über dasselbe Thema.
1919 in Chur: Motion Engler betreffend Votksaufklürnng und finanzielle

Besserstellung des Forstpersonals.
1911 in Zug: Referat Rüedi über „Privatwaldzusammenlegungen".
1912 in Solothurn: Beschluß betreffend Herausgabe der Denkschrift „Die

forstlichen Verhältnisse der Schweiz" (Motion Flury 1999).
1917 in Lnugenthal: Referat Hefti zur Motion Engler von 1919 in Chur.
1921 in Aarau: Referat von Arx über Starkstromleitungen durch Wal-

düngen.
1922 in Altdorf: Eingabe au das eidgenössische Departement betreffend

Studienreform.
1923 in Basel: Beschluß betreffend Herausgabe der II. Auslage der Denk-

schrift „Die forstlichen Verhältnisse der Schweiz".

Diese Denkschrift, erschienen 1925, verfaßt vom Autor ihrer
1. Auflage, unserem verdienstvollen Ehrenmitglied Dr. Flury, in
bekannter, peinlich gewissenhafter und gründlicher Art, der wie

kaum ein anderer unter uns die Fostwirtschaftsverhältnisse in
sämtlichen Kantonen der Schweiz überblickt. Die 2. Auflage ent-

hält am Schluß eine Reihe von Postulaten, die zum Teil oie Gesetz-

gebung des Bundes und der. Kantone im Auge haben, ans deren

Wiedergabe ich hier verzichten kann.

Am Schlüsse des geschichtlichen Teils meines Referates ange-
langt, gestatten Sie mir Wohl noch die Aufzählung einiger Gedanken,

die nicht alle neu sind, sondern zum Teil übereinstimmeil mit früher
geäußerten Vorschlügen und die in den Verhandlungen des Vereins,
vor allem aber in der Preisschrift Bavier und in den Denkschrif-

ten von Dr. Flury und Forstmeister Hefti enthalten sind.

Der Titel.

Auch der Titel des Gesetzes von 1902 hat sich wortgetreu dem

geänderten Artikel 24 der Bundesverfassung angepaßt.
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In Uebereinstimmung mir der Preisschrift Bavier möchte ich

als Titel eines künftigen eidgenössischen Forstgesetzes vorschlagen:

„Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über das

Forstwesen und dessen Förderung durch den Bund" oder einfacher:

„Bundesgesetz betreffend das Forstwesen", dies im Gegensatz zu der

Denkschrift Hefri, die ein „F o r st w i r t s ch a f t s g e s e tz" ver-

langt.
Eine weitergehende Einmischung des Bundes in die direkte

Bewirtschaftung der Waldungen, als sie das Gesetz von lW2
enthält, dürfte auf den Widerstand der Kantone und der Waldbe-

sitzer stoßen, umsoinehr als sie der Neuorganisation des Verwaltungs-
apparates bei Bund und Kantonen ruft.

Allgemeine Bestimmungen.

Der Begriff „Wald" oder „Waldareal" ist in Artikel 2

nach Besitztumskategorien umschrieben, nicht aber nach der Materie.
Die Waldgrenzen sind auch außerhalb der Weidwaldungen, wo
:das Bestocknngsprozent maßgebend ist, nicht scharf umschrieben,

namentlich dort nicht, wo der Kataster noch fehlt. Wo er existiert,

sollte die Bundesbehörde, der das Aufsichts- und Kontrollrecht über

die Vermessungswerke zusteht, darüber wachen, daß der Kataster die

Waldgrenzen m zuverlässiger Weise enthält und damit ihre künf-
tige Wahrung sichert. Gestützt auf Kataster und Grundbuch dürste

sodann die Forstgesetzgebung als maßgebende Grundlage für den

Begriff „Waldareal" den Kataster und das Grundbuch anrufen,
soweit sie bestehen und anerkannt sind. Eine gesetzliche Abgrenzung
der Wälder ist für die Ausübung der Forstpolizei (Rodnngsver-
bot und anderes) unerläßlich.

Ob die Ausscheidung von Schutz- und Ni ch t s ch u tz w ä l-
dern in einem künftigen Forstgesetz zweckmäßig und notwendig
ist, bedarf sorgfältigster Prüfung (siehe Preisschrift Bavier); wün-
schenswert erscheint der Verzicht auf Ausscheidung, nachdem für die

Privatwälder heute keine erheblichen Unterschiede mehr bestehen und
in der Bemessung der Bundesbeiträge eine den Unterschieden zwischen

Gebirgs- und Niederungsforsten angepaßte Abstufung möglich, be-

ziehungswcise zu schaffen ist.
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Organisation.

Wenn auch in Kreisen der Forstleute die unter dein wenig

schönen Namen der ^technischen Beförsternng" bekannte Einrich-
tung oft geradezu als das Ziel einer künftigen Gesetzesrevision

bezeichnet wird, so erreicht dieses Ziel den angestrebten Zweck nicht

überall und unter allen Umständen. Daß die technische Beförsternng
noch intensiver werden muß, ist nicht zu bezweifeln- Dieses Ziel
kann aber nicht allein durch oie eidgenössische Gesetzgebung erreicht

werden, es bedarf dazu der Vorbereitung des Bodens in und durch
die Kantone und deren Forstorgane, ist daher vor allein Sache der

Kantone
Die Artikel 6 und 7 des bestehenden Bundesgesetzes verleihen

übrigens bereits dem Bund die. Kompetenz, in dieser Richtung das

Nötige vorzukehren, beziehungsweise durch die Kautone vorkehren

zu lassen. Will er darin einen Schritt weiter tun, so kann er nach

Bundesratsbeschluß vom 13. März 1903 die Beitragsleistung an
die Kosten des Forstpersonals an die Bedingung seiner dem Bedürf-
nis genügenden Zahl knüpfen.

Oesfentliche Waldungen.

Die schon früher berührte Diskrepanz zwischen öffentlichen und

privaten Waldungen betreffend die. Kahlschläge wäre zu beseitigen.

Immerhin muß vor einem absoluten Kahtschlagverbot sehr gewarnt
werden, da einerseits der Begriff des „Kahlschlages" vor Experten,

und Richter durchaus nicht feststeht, noch scharf umschrieben erscheint

und es anderseits zahlreiche Fälle gibt, wo in öffentlichen, vor
allem aber in stark zerstückelten Privatwäldern kleinere Kahlschläge

keineswegs umgangen werdeil können.

Für Artikel 18 des bestehenden Gesetzes wird folgende Fassung

vorgeschlagen:

Alinea 1 : „Die öffentlichen Waldungen sind gemäß kantonaler

Instruktion und nach forstlich rationellen Grundsätzen einzu-

richten und zu bewirtschaften. Als Grundsätze gelten vor allem

die Sicherung der Nachhaltigkeit in allen öffentlichen Wäldern
und diejenige des Schutzzweckes in den Schutzwaldungen; nebst-

dem die Erhaltung und Förderung aller natürlichen Produk-
tionskräfte, sowie die Wahrung und Steigerung der Gesund-
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heit und Widerstandskraft des Waldes im Interesse der Gr-

füllung des Schutzzweckes einerseits und der Steigerung des

Zuwachses anderseits."
Alinea 2 bleibt.

Der Grundsatz der nachhaltigen Benutzung ist zwar im bestehen-

den Gesetz bereits umschrieben, er sollte aber klar und deutlich zum
Ausdruck kommen und seine Umgehung, wie sie leider an verschie-

denen Orten trotz „technischer Befvrsterung" seit Jahrzehnten geübt
werden konnte, in Zukunft verhindert werden.

Privatwaldungen.
Um dem Gedanken der Zusammenlegung zerstückelter Privat-

Wälder auf die Beine zu helfen, wäre hiefür, ähnlich wie bei den

Flurregulierungcu des Kulturlandes erhöhte Bundesunterstützung

zu wünschen. Znm Mindesten dürfte Alinea 2 des Artikel 2b dem

Bund sämtliche Kosten der Zusammenlegung, dem Kanton die Bs-

triebsregelung und Leitung auferlegen. Die finanzielle Belastung
wäre keineswegs erheblich.

Erhaltung und Verwendung des Waldareals.

Am Verbot der Verminderung des Wald a reals
in der Schweiz ist festzuhalten. Näheres siehe Preisschrift
Bavier und Denkschrift Or. Flur y.

Artikel 33 gestattet die Teilung öffentlicher Wälder nur zu

öffentlicher Hand; Artikel 35 knüpft ihre Veräußerung
au eine Bewilligung der Kantonsregierung.

Wünschenswert wäre, daß im Bundesgesetz auch die Ver-
Äußerung nur zu öffentlicher Hand gestattet würde.

Der Kanton Bern hat durch Großratsbeschluß in den 1.88(1 er

Jahren eine Reihe kleinerer Staatswälder veräußert, die zum Teil
in Privathand übergingen; Aehnliches sollte in Zukunft verhindert
werden können.

Bundesbeiträge.

Im allgemeinen ist hier hervorzuheben, daß das Forstwesen

gegenüber der Landwirtschaft stiefmütterlich behandelt ist (siehe

Preisschrift Bavier), wenn auch demgegenüber anerkannt werden

muß, daß das Forstgesetz in dieser Richtung richtigerweise die Ge-

birgsgegenden bevorzugt, ein Grundsatz, der im Interesse der För-
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derung der wichtigen Schutzwälder und der Berücksichtigung ihres

Minderertrages zweifellos zu begrüßen ist und in einem künftigen

Bundesgesetz weiter zu verfolgen wäre.

Will man in Zukunft weitere Postulate an den Bund stellen,

so gehörr vor allem eine Erhöhung des Beitrages an den Weg-
bau in Gebirg swäldern und eine dementsprechende Äbitu-

fung der Beitragsquoten, eventuell unter der Voraussetzung eines

Kantonsbeitrages von mindestens der Hälfte desjenigen des Bundes.

Für Alpwege zahlen Bund und Kantone gleichviel. Außerdem dürfte
die Förderung der in manchen Kantonen im Rückstand bleibenden

Fo r st e in ri chtu n g durch den Bund nachzusuchen sein, was ohne

besonderen Bundesbeitrag auch durch Vermehrung des Forstper-
sonals geschehen kann.

Endlich kann die Frage der Ausdehnung der Bundesbeiträge

auf die jährlichen Einlagen der Kantone, eventuell Gemeinden und

anderer Waldbesitzer, in bestehende Hilfs- und Pensionskas-
sen als Bestandteile der Besoldungen, sowie an die Fahrkosten
des Personals (Förderung des Gebrauches von Motorfahrzeugen)
gestellt werden. Für ersteres Postulat bestehen in anderen öffent-
lichen Verwaltungszweigen bereits Präzedenzfälle.

Zwangsenteignung.

Artikel 45 schreibt vor, daß über die Pflicht der Abtretung oder

Ablösung die „Kantonale Behörde" entscheide.

Ich möchte beantragen, in einem künftigen Bundesgesetz zu sagen

„die kantonale V e r w n ltu n g s b e h ö r d e."

Uebergangs- und Schlutzbestimmungen.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte lassen dringend
wünschen, das; in Zukunft beim Erlaß von transitorischen Versügun-

gen der Forstpolizei, Vollziehnngsverordnungen und von Gelegen-

heitsrevisionen sehr vorsichtig zu Werke gegangen werde, sollen nicht

berechtigten Unwillen erregende Maßnahmen erzwungen weroen,
die nachher wieder aufgehoben und damit dem Hohn der beteiligten
Kreise preisgegeben werden.

Im Zusammenhang damit ist noch des 1903 gegen Artikel 10

der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz (Verbot der Los-
holz abgäbe aus dem Stock) eröffneten Sturmes zu gedenken,
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Welcher mir Gestaltung von Ausnahmen nach Bundesbeschluß vom
30. November 1004 endigte (siehe Vercinsverhandlnngen 1904 in
Brig).

Während dieses Verbot mit Ausnahmen aufrecht erhalten wurde,
kommt heute noch der Holz ver kauf ans dem Stock vor und
ist gesetzlich zulässig.

Gestatten Sie mir, mich zum Schluß an die Jugend unter uns

zu wenden. Sie haben gehört, welcher Liebe zum Fach, welcher

Anstrengungen und welchen Znsammenwirkens aller beteiligten

Kräfte es bedarf, um gesetzgeberische Vorlagen betreffend das Forst-
Wesen durch alle vorberatenden Instanzen und beim Souverän zur
Annahme zu bringen und Sie wissen auch, wie schwierig die Gesetz-

gebung ant den verwandten Gebieten der Jagd und Fischerei ist, wo
die Minderheit der „Fachleute", Jäger und Fischer, sich häufig
nicht auf einheitliche Richtlinien zu einigen vermag, sondern an ent-
gegengesetzten Stricken zieht und damit bei den Behörden sowohl,
als namentlich auch bei der indifferenten Mehrheit des abstim-
wenden Volkes von vorneherein einen unfruchtbaren Boden schafft.

Lassen Sie mich daher der Hoffnung Ausdruck geben, es möchte

sich auch die junge Generation der Forstleute mit dem Ihnen dar-
gestellten Eifer unserer Vorfahren den Aufgaben des schönen Bernfes
widmen. Möge auch unter Ihnen sich je und je der vereinte Wille
finden, der vor allem in gesetzgeberischen Aufgaben einzig zum Ziele

führt.
Denken Sie aber auch daran, daß die Anwendung und Durch-

führung der Forstpolizeigesetzgebung ebenso wichtig ist, wie letztere

selbst. Der damit betrauten Praxis fällt in der freiheitlichen Demo-

kratie, deren wir Schweizer uns so gerne rühmen, eine doppelt

schwierige, aber bei richtiger Ausübung auch dankbare Aufgabe zu.

Schule, Gesetz und Richter allein vermögen hierin nicht zum Erfolg
zu führen: es gehört dazu, wie! für jeden öffentlichen Beamten, so

insbesondere für den Forstbeamten ein integrer Charakter, prak-
tisches Geschick und der nötige Takt, das „savoir kaire".

„Das fertige Werk aber gibt erst Auskunft über
die geleistete Arbeit".

Bern, im Juni 1926.
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